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Vorbemerkung

Die "Bundesprifstelle fur jugendgefahrdende Schriften"
wurde errichtet aufgrund des Gesetzes Uber die Verbrei-
tung jugendgefahrdender Schriften vom 9. Juni 1953
(BGBI. | S. 377) in der Fassung vom 29. April 1961
(BGBI. I S. 497), zuletzt geandert durch Art. 2 des Geset-
zes zur Neuregelung des Jugendschutzes in der Offent-
lichkeit vom 25. Februar 1985 (BGBI. | S. 425).

Mit Inkrafttreten des Jugendschutzgesetzes vom 23. Juli
2002 (BGBI. I S. 2730) am 1. April 2003 fiihrt sie den
Namen "Bundespriifstelle fiir jugendgefahrdende Medien".

Die Bundesprufstelle hat die Aufgabe, in einem justizfor-
migen Verfahren darliber zu entscheiden, ob bestimmte
Medieninhalte jugendgefahrdend sind. Die Bundespriif-
stelle darf nur auf Antrag des Bundesministeriums fir
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der obersten
Landesjugendbehorden, der zentralen Aufsichtsstelle der
Lander fur den Jugendmedienschutz, der Landesjugend-
amter und der Jugendamter entscheiden, sowie von Amts
wegen gemal § 21 Abs. 4 JuSchG tatig werden, wenn
eine andere Behorde als die vorstehend genannten oder
ein anerkannter Trager der freien Jugendhilfe dies anregt
[Verordnung zur Durchfihrung des Gesetzes uber die
Verbreitung jugendgeféahrdender Schriften vom 4. Marz

1954 (BGBI. 1S. 31) in der Fassung vom 23. August 1962
(BGBI. | S. 596), geandert durch die Verordnung zur An-
derung der Verordnung zur Durchfihrung des Gesetzes
Uber die Verbreitung jugendgefahrdender Schriften vom
5. Mai 1978 (BGBI. | S. 607), zuletzt geandert durch das
Jugendschutzgesetz vom 23. Juli 2002 (BGBI. | S. 2730)].

Mit Beginn des Jahres 2005 wurde in der Bundespriifstelle
der Medienkompetenzbereich eingerichtet, welcher die
"Forderung wertorientierter Medienerziehung und Sensi-
bilisierung und Beratung der Offentlichkeit in den Berei-
chen des Jugendmedienschutzes" zur Aufgabe hat. Der
Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen die Sichtung
und Auswertung aktueller nationaler und internationaler
Forschungsergebnisse zur Medienwirkungsforschung,
deren Aufbereitung in blirgernaher Sprache, Beantwor-
tung von Birger- und Birgerinnenanfragen zur Medien-
kompetenz und den Ausbau sowie die Pflege einer
Dienstleistungsfunktion mit weiterfiihrenden Informationen
fir Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen und Erzie-
her.

Der Sitz der Bundespriifstelle fiir jugendgefahrdende
Medien ist Bonn.




	Einzelplan 17
	1703 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
	Vorbemerkung



